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klärte der Verteidiger, das Tatfahrzeug gehöre der „Nichte“; sie 
habe aber nicht gewusst, wofür A. das Fahrzeug benutzt habe. 
Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft lehnte die Schöffin 
wegen des „Verwandtschaftsverhältnisses“ ab. In der dienstli-
chen Äußerung bestätigte die Schöffin die Bekanntschaft zum 
A. Die Kammer wies den Antrag und die Selbstanzeige der 
Schöffin als unbegründet zurück. Mangels enger persönlicher 
Beziehung der Schöffin zum A. bestehe keine Besorgnis der 
Befangenheit. Das LG hat A. wegen Vergehen gegen das BtMG 
zu Freiheitsstrafe von zwei Jahren zur Bewährung verurteilt. 
Die Rüge der Staatsanwaltschaft, die Ablehnung der Schöffin 
wegen Besorgnis der Befangenheit sei zu Unrecht verworfen 
worden, führt zur Aufhebung des Urteils.

Gründe: Die Ablehnung eines Richters ist gerechtfertigt, wenn 
Grund zu der Besorgnis besteht, dass er gegenüber dem 
Sachverhalt oder einem Beteiligten nicht unvoreingenom-
men und unparteilich ist. Grundsätzlich ist von der Fähigkeit 
des Richters auszugehen, sich von Befangenheit freizuhalten. 
Gleichwohl können persönliche Beziehungen zu Angeklagten, 
Verletzten oder Zeugen je nach Intensität und Sachlage die 
Besorgnis der Befangenheit begründen, wenn eine besonders 
enge Beziehung vorliegt bzw. ein besonderer Zusammenhang 
mit der Strafsache besteht. Allein in der persönlichen Bekannt-
schaft der Schöffin zu A. ist kein Befangenheitsgrund zu sehen. 
Es fehlt bei lediglich fünf oder sechs Begegnungen mit kurzen 
Unterhaltungen – zuletzt vor mehr als drei Jahren – bei nur 
indirekter persönlicher Beziehung aufgrund der inzwischen 
beendeten Partnerschaft der „Nichte“ an der erforderlichen 
Intensität der Beziehung.

Es ergeben sich aber besondere Umstände daraus, dass 
die persönliche Beziehung der Schöffin zur „Nichte“ einen 
Zusammenhang zu der Strafsache aufweist. Die Nichte war 
Eigentümerin des zur Btm-Einfuhr genutzten Tatfahrzeugs. 
Zwar lässt die Eigenschaft der „Nichte“ als Zeugin eine Be-
fangenheit noch nicht ohne Weiteres besorgen. Dem steht 
bei der Schwägerschaft dritten Grades (§ 1590 BGB) § 22 Nr. 3 
StPO (Ausschluss, wenn „bis zum zweiten Grade verschwä-
gert“) entgegen. Der enge Bezug zu der Strafsache durch den 
Pkw als Tatmittel berührt aber das Verhältnis der J. zum A. 
dergestalt, dass sie Interesse daran haben könnte, dass zwi-
schen der Btm-Einfuhr und der „Nichte“ keine Verbindung 
hergestellt und diese nicht zu einer potenziell Tatbeteiligten 
wird. Damit war die Besorgnis gerechtfertigt, der Schöffin 
fehle die erforderliche Unvoreingenommenheit und Unpar-
teilichkeit.

Link zum Volltext der Entscheidung
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechu 
ng/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell 
&nr=136328&pos=4&anz=1248
[Abruf: 20.12.2024]

BGH:
Beginn der Hauptverhandlung; 
Verständigung

Die Hauptverhandlung beginnt mit dem Aufruf der Sache. Die 
für diesen Sitzungstag bestimmten Schöffen sind zu Verhand-
lung und Entscheidung berufen (§  243 Abs.  1 Satz  1 StPO). 
Bei frühzeitigen Beratungen über eine Verständigung (§ 257c 
StPO) dürfen die Berufsrichter die Schöffen in den Verfahrens-
stoff einführen. (Leitsatz der Red.)
BGH, Urteil vom 17.1.2024 – 2 StR 459/22

Sachverhalt: Der Angeklagte P. – zu Gesamtfreiheitsstrafe von 
sieben Jahren und neun Monaten verurteilt  – beanstandet, 
dem gesetzlichen Richter entzogen worden zu sein. Die Straf-
kammer sei mit den Schöffen nicht vorschriftsmäßig besetzt 
gewesen. Der Beginn der Hauptverhandlung war in Absprache 
mit den Beteiligten auf den 8.4. mit Fortsetzung am 11., 12. 
und 26.4., 3., 5. und 8.5.2022 festgesetzt worden. Da der 8.4. 
kein regulärer Sitzungstag war, wurden die Ersatzschöffen D. 
und B. herangezogen und den Beteiligten mitgeteilt. Der Ver-
teidiger des Mitangeklagten H. teilte am 7.4. mit, H. sei posi-
tiv auf Corona getestet worden. Der Vorsitzende entschied, 
die Sache solle dennoch aufgerufen werden, ggf. könne ein 
Rechtsgespräch geführt werden.

Am 8.4. wurde die Sache um 12:49 Uhr aufgerufen, die 
Anwesenheit der Beteiligten und die Mitteilung der geänder-
ten Gerichtsbesetzung festgestellt sowie der Verteidiger des P. 
als Pflichtverteidiger, für H. der Terminvertreter „für den heu-
tigen Tag“ beigeordnet. Bezüglich H. solle abgewartet werden, 
wie die Erkrankung verlaufe. Die Sitzungstage 11./12.4. wur-
den aufgehoben; das Verfahren sollte am 26.4. „fortgesetzt“ 
werden. Um 12:55 Uhr wurde die Verhandlung bis zum 26.4. 
unterbrochen. Danach führte die Kammer  – incl. der Schöf-
fen – außerhalb der Hauptverhandlung mit den Beteiligten ein 
nichtöffentliches Rechtsgespräch. Am 26.4. wurde die Sache 
mit der Vernehmung zur Person und Verlesung des Anklage-
satzes fortgesetzt. Einwände gegen die Gerichtsbesetzung 
oder das Vorgehen des Vorsitzenden wurden nicht erhoben.
Die Revision beanstandet, der 8.4. sei ein „Scheintermin“ ge-
wesen, weil nicht zur Sache verhandelt und – außer Aufruf und 
Präsenzfeststellung  – keine Prozesshandlungen (§  243 StPO) 
vorgenommen worden seien. Tatsächlich habe die Hauptver-
handlung am außerordentlichen Sitzungstag des 26.4. begon-
nen; es hätten die für den 25.4.2022 (ordentlicher Sitzungs-
tag) bestimmten Schöffen mitwirken müssen.

Gründe: Die Verfahrensrüge hat keinen Erfolg. Die Haupt-
verhandlung hat am 8.4.2022 mit dem Aufruf der Sache be-
gonnen; damit waren die für diesen Sitzungstag bestimmten 
Schöffen zur Verhandlung und Entscheidung berufen. Den Be-
ginn einer Hauptverhandlung knüpft § 243 Abs. 1 Satz 1 StPO 
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ausschließlich an den Aufruf der Sache. Weitere Erfordernisse 
für den Beginn nennt das Gesetz nicht. Anders ist es nur, wenn 
sich die Entscheidung des Vorsitzenden als unvertretbar, d. h. 
objektiv willkürlich erweist. Über die Zulässigkeit des Aufrufs 
entscheiden nur die allgemeinen Verfahrensgrundsätze, hier 
der Beschleunigungsgrundsatz, die Konzentrationsmaxime 
und § 230 Abs. 1 StPO, wonach gegen den ausgebliebenen An-
geklagten eine Hauptverhandlung nicht stattfindet. Hiernach 
hat der Vorsitzende das Recht auf den gesetzlichen Richter 
nicht verkannt. Vielmehr war es seine Absicht, die Strafsache 
über den rein formalen Beginn der Hauptverhandlung hinaus 
zu fördern:

Der Eintritt in die Hauptverhandlung ermöglichte die Erör-
terung von Verfahrensfragen unter Beteiligung der Verteidiger 
und Angeklagten. Zur Abtrennung gegen H. wurde rechtliches 
Gehör gewährt. Diese Fragen nicht außerhalb der Hauptver-
handlung, sondern in Präsenz aller Beteiligten zu erörtern, 
kann bei einer Mehrzahl von Angeklagten und Verteidigern 
sinnvoll sein.

Daneben wurde ermöglicht, das Erörterungsgespräch zu 
einer Verständigung unter Beteiligung der Schöffen durchzu-
führen. Dass diesen der Tatvorwurf bis dahin noch nicht durch 
Verlesung der Anklage (§ 243 Abs. 3 Satz 1 StPO) zur Kenntnis 
gebracht worden war, steht dem nicht entgegen. Besonders 
bei frühen Beratungen über eine Verständigung (§ 257c StPO) 
ist nicht zu beanstanden, dass die Berufsrichter die Schöffen 
in den Verfahrensstoff einführen. Die Hauptverhandlung hat 
demnach am 8.4. mit der zuständigen Besetzung begonnen. 
Schöffen und Berufsrichter waren die gesetzlichen Richter.

Anmerkung: 1. Hauptschöffen werden auf die ordentlichen, 
d. h. nach der Geschäftsverteilung des Gerichts für ein Jahr be-
stimmten Sitzungstage ausgelost. Bei mehrtägigen Verhand-
lungen kommen die Schöffen des ersten Tages für das gesam-
te Verfahren zum Einsatz. Beginnt ein zusätzliches Verfahren 
an einem für den Spruchkörper nicht im Voraus bestimmten 
(außerordentlichen) Sitzungstag, nehmen Ersatzschöffen nach 
der Liste teil. Findet die Hauptverhandlung nicht an einem 
ordentlichen, sondern an einem nicht im Voraus bestimmten 
Sitzungstag statt, handelt es sich um eine bloß verlegte Haupt-
verhandlung und es bleibt beim Einsatz der Hauptschöffen 
des ordentlichen Sitzungstages.

Vorliegend ist die Verteidigung der Auffassung, der 8.4. 
sei kein Beginn der Verhandlung, sondern eine Besprechung 
gewesen. Der erste Verhandlungstag, der den Einsatz der 
Schöffen bestimme, sei der 26.4. gewesen. Da dieser eben-
falls kein ordentlicher Sitzungstag gewesen sei, habe es sich 
um eine Verlegung des ordentlichen Sitzungstages vom 25. 
auf den 26.4. gehandelt, sodass die für den 25.4. ausgelosten 
Hauptschöffen hätten zum Einsatz kommen müssen. Der BGH 
hält dem entgegen, dass es für den „Beginn der Hauptver-

handlung“ nur auf den Aufruf der Sache ankomme, unabhän-
gig von der weiteren Dauer dieses Sitzungstages. Zudem habe 
die kurze Verhandlung der Beschleunigung der Sache gedient. 
Die Hauptverhandlung habe am 8.4. begonnen mit den dafür 
bereitstehenden richtigen Ersatzschöffen.

2. Der Senat macht zudem deutlich, dass die Information 
der Schöffen in Vorbereitung einer Verständigung nicht von 
der Verlesung des Anklagesatzes abhängt. Sie können vorab 
von den Berufsrichtern informiert werden. Dahinter steht das 
Vertrauen, dass die Schöffen sich im Laufe einer Verhandlung 
auch von diesen Informationen lösen können, wenn die Be-
weisaufnahme ein von der Anklage abweichendes Ergebnis 
bringt. Die Justizverwaltungen des Bundes und der Länder 
sollten die Entscheidung zum Anlass nehmen, den dieser 
Rechtsprechung entgegenstehenden Wortlaut der Nr. 126 der 
Richtlinien für das Strafverfahren und Bußgeldverfahren an-
zupassen. (hl)

Link zum Volltext der Entscheidung
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/
document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=137092&pos=0&a
nz=1
[Abruf: 20.12.2024]

OLG Köln:
Entbindung einer Schöffin aus beruflichen 
Gründen

1. Die Entbindung einer Schöffin von der Hauptverhandlung 
ist mit dem Recht auf den gesetzlichen Richter unvereinbar, 
wenn infolge fehlender Dokumentation nicht erkennbar ist, 
dass die Vorsitzende ihr Ermessen ausgeübt und die zu be-
rücksichtigenden Gesichtspunkte abgewogen hat.
2. Bestehen berufliche Hinderungsgründe nur für einzelne 
von mehreren Verhandlungstagen, ist zu prüfen, ob der Ver-
hinderung auf andere Weise Rechnung getragen werden kann.
3. Um willkürliche Entscheidungen auszuschließen, ist grund-
sätzlich erforderlich, dass wenigstens schlagwortartig do-
kumentiert wird, aus welchen Gründen die Entbindung des 
Schöffen den Vorzug hat. (Leitsatz d. Red.)
OLG Köln, Beschluss vom 19.8.2024 – 2 Ws 457/24

Sachverhalt: Die Staatsanwaltschaft erhob gegen die drei An-
geklagten Anklage zum LG Köln. Die Kammer hat 26 Haupt-
verhandlungstage vom 13.8. bis 20.12.2024 bestimmt. Die 
Verteidigung rügt eine willkürliche Entbindung der Schöffin 
M. Diese hatte nach der Mitteilung der Verhandlungstermine 
an das Gericht geschrieben: Am 16.8. haben wir eine Ganz-
tagsfortbildung für 40 Personen im Haus, deren Leitung ich 
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